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Im Namen des Volkes. Zur Unterscheidung von populus 
und vulgus bei Kant, Hegel und Carl Schmitt 

In wessen Namen spricht das Recht? Die moderne demokratische Gesellschaft hat darauf eine klare 
Antwort: im Namen des Volkes. Aber was heißt das? Wer oder was ist «das Volk»? Ein Blick in die 
Philosophiegeschichte könnte hier Aufklärung verschaffen, zeigt aber zunächst nur, dass das Volk als 
Kategorie politischer Herrschaft von einem dunklen Zwilling nicht zu trennen ist. Er tritt unter ver-
schiedenen Namen auf: als plethos und ochlos bzw. multitudo und vulgus. Vor allem Hegel hat sich 
in seiner Rechtsphilosophie mit dem Phänomen intensiv auseinandergesetzt. Es trägt bei ihm den 
Namen «Pöbel». Gerade Hegels Analysen zeigen jedoch auch, dass der Pöbel in der modernen Gesell-
schaft niemals ganz verschwinden kann. Das Volk, in dessen Namen Recht gesprochen wird, wird auf 
diese Weise mit einer in es eingeschriebenen, unaufhebbaren Negativität konfrontiert: dem Un-Volk.
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